
Verfahrensübersicht 

 

Aufstellungs-, Billigungs und Auslegungsbeschluss 56/50/2024 
Der Stadtrat der Stadt Sonneberg hat in der Sitzung vom 02.05.2024 die Aufstellung zur 7. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Sonneberg für den Teilbereich Städtischer Bauhof im OT Hönbach beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am 29.06.2024 öffentlich bekannt gemacht. 

 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung gem. §3 Abs. (1) BauGB wurde am 29.06.2024 öffentlich bekannt-
gemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 06.06.2024, um 17 Uhr im Rathaus Raum 53. 

 
Frühzeitige Trägerbeteiligung 
Die von der Planung berührten Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange sind mit dem Schreiben vom 
13.05.2024 gem. § 2 (2) und § 4 (1) BauGB frühzeitig beteiligt worden. 
 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss _______________ 
Der Stadtrat der Stadt Sonneberg hat in der Sitzung vom  29.08.2024 den Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Sonneberg und die Begründung in der Fassung vom Juli 2024 gebilligt und die Auslegung des geänderten 
Entwurfs beschlossen. Der Auslegungsbeschluss wurde am                       öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche 
Auslegung erfolgte vom   
 
Ort und Dauer der Auslegung wurden am                        öffentlich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass während der 
Auslegung Anregungen vorgebracht werden können. 
Zum geänderten Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom Juli 2024 wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom                   beteiligt. 
 
Abwägungsbeschluss-Nr. ________________ 
Der Stadtrat der Stadt Sonneberg hat in der Sitzung vom                             den Beschluss über die Wertung und Abwägung 
der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie der vorgebrachten Anregungen der Bürger zum geänderten 
Entwurf der Ergänzung und 7. Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. 
Der Abwägungsbeschluss wurde am _____________ öffentlich bekannt gemacht. 
 
Feststellungsbeschluss Nr. _____________ 
Der Stadtrat der Stadt Sonneberg hat in der Sitzung vom    die 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Sonneberg festgestellt.  
Der Feststellungsbeschluss wurde am ……………. öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 
Sonneberg, den ………..………Bürgermeister                                                              Siegel 
 
 
 
Ausfertigung 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieser 7. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem 
Willen des Stadtrates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur 7. Änderung des Flächennut-
zungsplans werden bekundet. 
 
 
 
 
 
Sonneberg, den ……..…………Bürgermeister                                     Siegel 
 
 
Die Genehmigung erfolgte unter Az.:  

                                                                         
 

Weimar, den …………………………………..………      
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Die Erteilung der Genehmigung der 7. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am…………………….gemäß § 6 Abs. 
5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung wird seit diesem Tag 
zu den  üblichen  Dienststunden  in  der  Gemeinde  zu  jedermanns  Einsicht  bereitgehalten  und  über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam.  
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.  
 
 
 
 
Sonneberg, den ………..………Bürgermeister                                                             Siegel 
 


